
Anlage 3 
(zu § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1) 

 
 
Prüfungsbehörden für die staatliche Prüfung für Dolmetscher und Übersetzer 
 
 
 
Prüfungsbehörde 
 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Prüfungsstelle für Übersetzer und Dolmetscher 
Karlsruhe 
 
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
Staatliche Prüfungsstelle für Übersetzer und Dolmetscher 
München 
 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Staatliches Prüfungsamt für Übersetzer 
Berlin 
 
Senator für Bildung und Wissenschaft 
Staatliches Prüfungsamt für Dolmetscher und Übersetzer 
Bremen 
 
Hessisches Kultusministerium 
Amt für Lehrerbildung 
Staatliche Prüfungen für Übersetzer, Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscher 
Darmstadt 
 
Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern 
Prüfungsamt für Dolmetscher und Übersetzer im Lehrerprüfungsamt Mecklenburg-Vorpommern 
Rostock, sofern das Zeugnis nach dem 31. Januar 2007 ausgestellt wurde 
 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
Landesprüfungsamt für die Lehrämter an Schulen 
Mainz 
 
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur 
Prüfungsamt für Übersetzer und Dolmetscher 
Saarbrücken 
 
Sächsische Bildungsagentur 
Regionalstelle Leipzig 
Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer 
Leipzig 
 
 


